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(54) Kopf- und/oder Nackenstütze

(57) Eine Kopf- und/oder Nackenstütze eines Sitzes,
insbesondere eines Bürostuhls, wobei die Stütze (10)
eine Verschwenk- und Höhenverstelleinrichtung auf-
weist, mit der die Stütze (10) gegenüber einer Rücken-
lehne des Sitzes bewegbar ist, und die Stütze (10) eine
erste Aufnahme (12) für ein Kopf- und/oder Nackenpol-
ster und eine zweite Aufnahme (14) zur Befestigung der
Stütze (10) an der Rückenlehne aufweist, und wobei die
Stütze (10) über zwei erste Schwenkarme (16, 18)
einenends an der zweiten Aufnahme (14) drehbar gehal-
ten ist und die ersten Schwenkarme (16, 18) andere-
nends dreh- und schwenkbar mit zwei zweiten Schwenk-
armen (20, 22) verbunden sind, die an dem den gelenkig
miteinander verbundenen Schwenkarmen (16, 18, 20,
22) gegenüberliegenden Ende die erste Aufnahme (12)
halten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kopf- und/oder Nak-
kenstütze eines Sitzes, insbesondere eines Bürostuhls,
wobei die Stütze eine Verschwenk- und Höhenverstell-
einrichtung aufweist, mit der die Stütze gegenüber einer
Rückenlehne des Sitzes bewegbar ist und die Stütze eine
erste Aufnahme für ein Kopf- und/oder Nackenpolster
und eine zweite Aufnahme zur Befestigung der Stütze
an der Rückenlehne aufweist.
[0002] Höhenverstellbare Kopfstützen, deren Nacken-
polster sich in der Neigung verstellen lässt, sind in viel-
fältigen Ausführungsformen bereits bekannt. Nur wenige
der Kopf- und Nackenstützen erlauben jedoch auch eine
Einstellung des Maßes, um das das Nackenpolster ge-
genüber der Rückenlehne nach vorne übersteht bzw. ge-
genüber der Rückenlehne zurückversetzt ist. Die mei-
sten bekannten Kopf- und Nackenstützen sind außer-
dem im Sitzen nur schwierig zu verstellen und in der ge-
wünschten Position zu arretieren.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Kopf- und/oder Nackenstütze bereitzu-
stellen, die eine beliebige zweidimensionale Verstellung
des Nackenpolsters auf einfache Weise ermöglicht.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst mit einer Kopf- und/
oder Nackenstütze eines Sitzes, insbesondere eines Bü-
rostuhls, wobei die Stütze eine Verschwenk- und Höhen-
verstelleinrichtung aufweist, mit der die Stütze gegen-
über einer Rückenlehne des Sitzes bewegbar ist, und
die Stütze eine erste Aufnahme für ein Kopf- und/oder
Nackenpolster und eine zweite Aufnahme zur Befesti-
gung der Stütze an der Rückenlehne aufweist, die da-
durch gekennzeichnet ist, dass die Stütze über zwei erste
Schwenkarme einenends an der zweiten Aufnahme
drehbar gehalten ist, dass die ersten Schwenkarme an-
derenends dreh- und schwenkbar mit zwei zweiten
Schwenkarmen verbunden sind, die an dem den gelen-
kig miteinander verbundenen Schwenkarmen gegen-
überliegenden Ende die erste Aufnahme halten.
[0005] Die erfindungsgemäße Kopf- und/oder Nak-
kenstütze weist somit zwei gelenkig miteinander verbun-
dene Paare von Schwenkarmen auf, wobei das erste
Paar Schwenkarme dreh- und schwenkbar mit der Auf-
nahme zur Befestigung der Stütze an der Rückenlehne
verbunden ist und die freien Enden des zweiten Paares
von Schwenkarmen das Polster tragen. Somit lässt sich
das Kopf- und/oder Nackenpolster im Schwenkbereich
der beiden Paare von Schwenkarmen stufenlos oder in
Raststufen an jede beliebige Position bringen, sodass
es den individuellen Bedürfnissen des Benutzers des
Stuhles optimal angepasst werden kann.
[0006] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn die erste
Aufnahme, die das Nackenpolster trägt, an den zweiten
Schwenkarmen um eine erste Achse drehbar gehalten
ist. Nachdem die Grundposition des Polsters eingestellt
ist, kann sich dieses beim Anlegen des Kopfes oder Nak-
kens der Form und der Bewegung des Kopfes und Nak-
kens anpassen. Dadurch wird der Komfort der Kopf- und/

oder Nackenstütze weiter erhöht.
[0007] Zur Gewährleistung einer einfachen Bedien-
barkeit der Kopf- und/oder Nackenstütze kann die erste
Aufnahme eine Ent- und Verriegelungseinrichtung zur
Freigabe und Fixierung einer Schwenk- und Drehbewe-
gung der gelenkigen Verbindung zwischen den ersten
und zweiten Schwenkarmen und einer Rotationsbewe-
gung der ersten Schwenkarme gegenüber der zweiten
Aufnahme aufweisen. Bei dieser Ausgestaltung ist also
mit einer einzigen Ent- und Verriegelungseinrichtung die
vollständige Beweglichkeit der Stütze in jeder Richtung
herstellbar und anschließend die gewünschte Position
fixierbar. Die Ent- und Verriegelungseinrichtung ist auch
leicht zu bedienen, da sie sich an der Aufnahme für das
Kopf- und/oder Nackenpolster befindet.
[0008] Besonders einfach wird die Ent- und Verriege-
lungseinrichtung zu bedienen, wenn diese einen an der
ersten Aufnahme schwenkbar gelagerten Auslösehebel
aufweist, der einenends von Hand betätigbar ist und an-
derenends mit Mitteln verbunden ist, die die Verbindun-
gen zwischen den Schwenkarmen und den ersten
Schwenkarmen und der zweiten Aufnahme verriegeln
oder für eine Bewegung öffnen. Mit Hilfe eines einzigen
Hebels, der durch Druck auf das eine Ende bedienbar
ist, lässt sich somit die Stütze aus ihrer momentanen
Position lösen und in die gewünschte neue Position ver-
schieben, um dann dort durch einfaches Loslassen des
Auslösehebels arretiert zu werden. Die Bedienung der
Kopfstütze ist somit im Sitzen problemlos möglich.
[0009] Die Mittel zur Arretierung und zur Öffnung der
Bewegung der Kopfstütze können vorzugsweise einen
federbelastbaren Seilzug umfassen, der im Innern der
Schwenkarme und eines ersten Verbindungsabschnitts
zwischen den ersten Schwenkarmen geführt gelagert ist.
Mit Hilfe dieses Seilzugs, der durch die Schwenkarme
hindurchgeführt ist, können beide Gelenkstellen, dieje-
nige zwischen dem ersten Paar von Schwenkarmen und
der zweiten Aufnahme und diejenige zwischen den bei-
den Paaren von Schwenkarmen, gleichzeitig geöffnet
und verriegelt werden.
[0010] Für die Arretierung der Kopfstütze gibt es un-
terschiedliche Möglichkeiten. Bei einer bevorzugten Aus-
gestaltung können die Drehbewegungen am Gelenk zwi-
schen den Schwenkarmen und am Gelenk zwischen den
ersten Schwenkarmen und der zweiten Aufnahme über
in Eingriff und in Ausgriff bringbare Zahnkranzverbindun-
gen erfolgen. Sind die Zahnkränze in Eingriff, ist die Po-
sition der Kopfstütze verriegelt. Sobald die Zahnkränze
außer Eingriff sind, kann die Kopfstütze frei bewegt wer-
den.
[0011] Für die Arretierung ist es dabei weiter von Vor-
teil, wenn der Seilzug im fixierten, starren Zustand der
Gelenke federbelastet gespannt ist. Durch diese Ausge-
staltung ist es möglich, dass der Seilzug über eine Ver-
schwenkung des Auslösehebels entlastbar ist und je-
weils eine Feder im Gelenk der Schwenkarme und im
Gelenk zwischen den ersten Schwenkarmen und der
zweiten Aufnahme die dort vorgesehenen Zahnkränze
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außer Eingriff bringt und die Drehbewegungen freigibt.
Die Arretierung lässt sich dabei mit Zahnrädern, Viel-
zahnwellen oder Keilwellen realisieren.
[0012] Dabei ist es weiter von Vorteil, wenn die Feder-
kraft der ersten Feder, die den Seilzug spannt, größer ist
als die Summe der Federkräfte aller in der Stütze wir-
kenden Federn - und vorzugsweise auch der auf den
Seilzug wirkenden Reibkräfte - und dass der Seilzug in
der Ruhelage des Auslösehebels gespannt ist. Auf diese
Weise lassen sich alle notwendigen Bewegungen des
Seilzugs und der mit ihm verbundenen Elemente mit ei-
ner Minimalzahl an Federn realisieren.
[0013] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Kopf- und/oder
Nackenstütze anhand der Zeichnung näher erläutert.

Es zeigen:

[0014]

Fig. 1 eine perspektivische Rückansicht einer erfin-
dungsgemäßen Kopf- und/oder Nackenstütze;

Fig. 2 einen zentralen Längsschnitt durch die Kopf-
und/oder Nackenstütze aus Fig. 1.

[0015] Die in Fig. 1 dargestellte Kopf- und/oder Nak-
kenstütze 10 weist eine erste Aufnahme 12 für ein hier
nicht eingezeichnetes Kopf- und Nackenpolster auf. Au-
ßerdem ist eine zweite Aufnahme 14 vorgesehen, mit
der die Stütze 10 an der Rückenlehne eines hier nicht
dargestellten Sitzes befestigt werden kann. Die Aufnah-
me 14 ist derart gestaltet, dass sie mit Hilfe von Schrau-
ben an praktisch jeder Art von Rückenlehne befestigt
werden kann. Auch ein nachträgliches Anbringen der
Stütze 10 an einer Rückenlehne ist durch diese Gestal-
tung der Aufnahme 14 möglich. Die Aufnahme 14 kann
dabei von einem Polster einer Rückenlehne vollständig
abgedeckt werden.
[0016] Zwischen den Aufnahmen 14 und 12 sind erste
Schwenkarme 16, 18 und zweite Schwenkarme 20, 22
angeordnet. Dabei sind die ersten Schwenkarme 16, 18
durch ein Verbindungsstück 27 miteinander verbunden
und bilden mit diesem ein U-förmiges Bauteil. Das Ver-
bindungsstück 27 definiert eine Achse 32, um die die
ersten Schwenkarme 16, 18 schwenkbar an der Aufnah-
me 14 befestigt sind. Außerdem sind die ersten
Schwenkarme 16, 18 um eine Achse 30 schwenkbar mit
den zweiten Schwenkarmen 20, 22 verbunden. Die erste
Aufnahme 12 für das Nackenpolster wiederum ist um
eine Achse 23 schwenkbar an den Enden der Schwenk-
arme 20, 22 gelagert. Auch die freien Enden der zweiten
Schwenkarme 20, 22 sind über einen Verbindungsab-
schnitt 28 miteinander verbunden, an dem die erste Auf-
nahme 12 gelenkig gelagert ist und der mit den Schwenk-
armen 20, 22 ein zweites U-förmiges Bauteil bildet.
[0017] Zur Freigabe und zur Verriegelung der Position
der Stütze 10 ist ein entsprechender Mechanismus vor-

gesehen, von dem in Fig. 1 ein Auslösehebel 25 darge-
stellt ist, der auf der Rückseite der Aufnahme 12 ange-
ordnet und in Pfeilrichtung 26 verschwenkbar ist. Im dar-
gestellten nicht betätigten Zustand des Hebels 25 ist die
Stütze 10 arretiert. Durch Drücken des Hebels 25 kann
die Stütze 10 verschwenkt werden, wie mit Bezug auf
Fig. 2 näher beschrieben wird.
[0018] In der Schnittansicht aus Fig. 2 ist ein im Inneren
der Schwenkarme 18, 20 sowie des Verbindungsab-
schnitts 27 geführter Seilzug 34 zu erkennen, der mit
einem Ende am Schwenkhebel 25 befestigt und dabei
durch eine erste Feder 40 hindurchgeführt ist. Es sind
eine weitere Feder 42 an der Gelenkstelle zwischen den
Schwenkarmen 18 und 22 und eine weitere Feder 44 an
der Gelenkstelle zwischen dem Schwenkarm 18 und der
Aufnahme 14 vorgesehen. Die Federn 42 und 44 wirken
jeweils auf in der Figur schematisch angedeutete Zahn-
kranzverbindungen 36, 38, die, sofern sie wie einge-
zeichnet in Eingriff miteinander sind, den Schwenkarm
22 gegenüber dem Schwenkarm 18 arretieren und den
Schwenkarm 18 gegenüber der Aufnahme 14. Der Seil-
zug 34 ist durch sämtliche Zahnkranzverbindungen 36,
38 und Federn 42, 44 hindurchgeführt und mit seinem
Ende an einem zylindrischen Bauteil 52 festgelegt, das
im Verbindungsteil 27 verschiebbar gelagert ist. Wird nun
der Auslösehebel 25 in Pfeilrichtung 48 belastet, so wird
die erste Feder 40 komprimiert, wodurch sich der Seilzug
34 entspannt. Durch diese Entspannung haben die Fe-
dern 42, 44 die Möglichkeit, sich ebenfalls zu entspannen
und dabei die Schwenkarme 22, 20 in Pfeilrichtung 54
und das zylindrische Bauteil 52 in Pfeilrichtung 56 zu
drücken, wodurch die Zahnkranzverbindungen 36, 38 je-
weils außer Eingriff kommen. Die Stütze 10 ist jetzt frei
beweglich und kann in die gewünschte Position ver-
schwenkt werden. Sobald diese Position erreicht ist, wird
der Auslösehebel 25 wieder losgelassen, wodurch die
Feder 40 entspannt wird und die zweite und dritte Feder
42, 44 jeweils wieder gespannt werden und die Zahn-
kranzverbindungen 36, 38 in gegenseitigen Eingriff ge-
langen und die Stellung der Stütze 10 verriegeln.

Patentansprüche

1. Kopf- und/oder Nackenstütze eines Sitzes, insbe-
sondere eines Bürostuhls, wobei die Stütze (10) eine
Verschwenk- und Höhenverstelleinrichtung auf-
weist, mit der die Stütze (10) gegenüber einer Rük-
kenlehne des Sitzes bewegbar ist, und die Stütze
(10) eine erste Aufnahme (12) für ein Kopf- und/oder
Nackenpolster und eine zweite Aufnahme (14) zur
Befestigung der Stütze (10) an der Rückenlehne auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Stütze
(10) über zwei erste Schwenkarme (16, 18)
einenends an der zweiten Aufnahme (14) drehbar
gehalten ist, dass die ersten Schwenkarme (16, 18)
anderenends dreh- und schwenkbar mit zwei zwei-
ten Schwenkarmen (20, 22) verbunden sind, die an
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dem den gelenkig miteinander verbundenen
Schwenkarmen (16, 18, 20, 22) gegenüberliegen-
den Ende die erste Aufnahme (12) halten.

2. Kopf- und/oder Nackenstütze nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Aufnahme
(12) an den zweiten Schwenkarmen (20, 22) um eine
erste Achse (23) drehbar gehalten ist.

3. Kopf- und/oder Nackenstütze nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Auf-
nahme (12) eine Ent- und Verriegelungseinrichtung
zur Freigabe und Fixierung einer Schwenk- und
Drehbewegung der gelenkigen Verbindung zwi-
schen den ersten und zweiten Schwenkarmen (16,
18, 20, 22) und einer Rotationsbewegung der ersten
Schwenkarme (16, 18) gegenüber der zweiten Auf-
nahme (14) aufweist.

4. Kopf- und/oder Nackenstütze nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ent- und Verrie-
gelungseinrichtung einen an der ersten Aufnahme
(12) schwenkbar gelagerten Auslösehebel (25) auf-
weist, der einenends von Hand betätigbar ist und
anderenends mit Mitteln verbunden ist, die die Ver-
bindungen zwischen den Schwenkarmen (16, 18,
20, 22) und den ersten Schwenkarmen (16, 18) und
der zweiten Aufnahme (14) verriegeln oder für eine
Bewegung öffnen.

5. Kopf- und/oder Nackenstütze nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel einen fe-
derbelastbaren Seilzug (34) umfassen, der im Innern
der Schwenkarme (18, 22) und eines ersten Verbin-
dungsabschnitts (27) zwischen den ersten
Schwenkarmen (16, 18) geführt gelagert ist.

6. Kopf- und/oder Nackenstütze nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehbewegungen am Gelenk zwischen den
Schwenkarmen (16, 18, 20, 22) und den ersten
Schwenkarmen (16, 18) und der zweiten Aufnahme
(14) über in Eingriff und in Ausgriff bringbare Zahn-
kranzverbindungen (36, 38) erfolgen.

7. Kopf- und/oder Nackenstütze nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Seilzug (34)
im fixierten, starren Zustand der Gelenke federbela-
stet gespannt ist.

8. Kopf- und/oder Nackenstütze nach einem der An-
sprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Seilzug (34) über eine Verschwenkung des Aus-
lösehebels (25) entlastbar ist und jeweils eine Feder
(42, 44) im Gelenk der Schwenkarme (18, 22) und
im Gelenk zwischen den ersten Schwenkarmen (18)
und der zweiten Aufnahme (14) die dort vorgesehe-
nen Zahnkränze außer Eingriff bringt und die Dreh-

bewegungen freigibt.

9. Kopf- und/oder Nackenstütze nach einem der An-
sprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Federkraft der ersten Feder (40), die den Seilzug
(34) spannt, größer ist als die Summe der Federkräf-
te aller in der Stütze (10) wirkenden Federn (42, 44)
und dass der Seilzug (34) in der Ruhelage des Aus-
lösehebels (25) gespannt ist.
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